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Lehrvertrag und Arbeitsrecht 

  
 
 
 
 

Ausgangslage 
Langsam nimmt die Berufslehre von Nora Stoller Formen an: Sie konnte schon mal bei ei-
nem Arzt in Steffisburg für eine Woche schnuppern gehen. Und jetzt bietet er ihr eine Lehr-
stelle als MPA (Medizinische Praxisassistentin) an. Klar, dass Nora natürlich die Lehrstelle 
will! Jetzt geht es um die Formalitäten zum Abschluss des Lehrvertrags. 

Nora freut sich auf den Lehrbeginn im nächsten Jahr. Aber sie macht sich gleichzeitig Sor-
gen, ob sie den neuen Aufgaben und Herausforderungen gewachsen ist und hat auch etwas 
Angst vor dem, was auf sie zukommen wird. 

Um sich schon etwas auf die Lehre einzustimmen, schlägt sie in ihrer Gesetzessammlung 
die Bestimmungen zum Lehrvertrag nach. 
 

Lernziele 
Sie lernen … 

- … die formellen Bedingungen für den Abschluss eines Lehrvertrags sowie  

- … die Rechte und Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. von Berufsbild-
ner (Lehrmeister) und Lernender/Lernendem kennen, 

- … die gesetzlichen Vorschriften des Arbeitsrechts anwenden. 

Lehrvertrag – Eine neue Situation 
Wie Nora werden auch die meisten von Ihnen in den nächsten Wochen oder Monaten einen 
Lehrvertrag abschliessen oder haben bereits einen Lehrvertrag abgeschlossen. Mit der Be-
rufslehre werden Sie eine gänzlich neue Situation antreffen. Sie werden zwar weiterhin wäh-
rend ein bis zwei (BMS-Schülerinnen und -Schüler sogar drei) Tagen in die Schule gehen, 
die jetzt dann aber Berufsfachschule heisst. Die grösste Herausforderung wird dann aber im 
Lehrbetrieb sein, wo sie zum ersten Mal in Ihrem Leben regelmässig werden arbeiten müs-
sen. 
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Wo will ich hin? Wo will ich einmal sein? 
In knapp einem Jahr werden Sie eine Berufslehre oder eine weiterführende Schule begin-
nen. Aber: Wo wollen Sie hin? Was soll nach der Lehre (oder der Schule) kommen? 
 
1. Als erstes das Visionen-Netz1: Markieren Sie auf den einzelnen Pfeilen, die von der 

Mitte des „Visionen-Netzes“ nach aussen führen, wie wichtig der entsprechende Lebens-
stil ist. Je wichtiger der Lebensstil, desto weiter aussen die Markierung. Verbinden Sie 
anschliessend die einzelnen Punkte. Vergleichen Sie mit Ihrem Banknachbarn. 

 
 
2. Was ist Ihr Berufswunsch? Führt die geplante Lehre/Schule zu Ihrem Berufsziel? Wenn 

nicht, welche Wege gibt es sonst noch (vgl. die Abbildung unten)? 

 

 

                                                
1 Quelle: Die Schweizerische Post, PostDoc, Budgetiert – Kapiert, www.post.ch > Konzern > Publikationen > PostDoc Schulser-
vice > Lehrmittel > Oberstufe/Berufsschule/Gymnasium > Budgetiert – Kapiert, http://www.post.ch/post-startseite/post-kon-
zern/post-publikationen/post-postdoc/post-postdoc-lehrmittel/post-postdoc-oberstufe-berufsschule-gymnasium/post-postdoc-
mein-geld.htm, 23.05.14 
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3. Wo werden Sie in fünf, zehn und zwanzig Jahren sein? Stellen Sie sich möglichst farbig 
vor, wo Sie dann stehen werden (beruflich, familiär, persönlich, finanziell). Vergleichen 
Sie anschliessend Ihre Antwort mit dem Visionen-Netz von 1. 

In 5 Jahren In 10 Jahren In 20 Jahren 

   

 
4. Was ist Ihr Ziel für dieses Noss-Jahr? Deckt sich das mit den Zielen von 1. und 2.? 

 

 
5. Studieren Sie die folgende Abbildung: Wo stehen Sie im Moment? Wo werden Sie in ei-

nem bzw. zwei Jahren sein? Welcher Weg führt zu Ihrem Ziel von Frage 1.? 

2 

Wichtiger Hinweis (eigentlich sind es zwei): 
1. Idee dieses Skripts ist, dass Sie es selbständig bearbeiten können. Sie können sich in 

das vertiefen, was sie interessiert, dafür anderes weglassen. Sie können Ihre Lehrkraft 
auch fragen, wenn sie irgendwo eine Vertiefung, Ergänzung oder Diskussion wünschen. 

2. Es kommen relativ viele Gesetzesartikel vor. Markieren Sie diese Gesetzesartikel in Ih-
rem Gesetz. Sie brauchen dann weniger zu lernen. 

                                                
2 Bildungswege nach der Volksschule. Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern, http://www.erz.be.ch/erz/de/index/ berufs-
bildung.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/berufsberatung/Broschueren_Bildungsgrafik/Bildungsgrafik-d.pdf, 11.11.16 



Noss Schulzentrum  Institutionenkunde 
Abteilung BWA Lehrvertrag und Arbeitsrecht 

© BAS/FRC/GEM Institutionenkunde_Teil 03_Lehrvertrag und Arbeitsrecht_v17-18_BAS 17-10-30 Seite 4 

Wie schliesse ich einen Lehrvertrag ab? 
Anders als ein Arbeitsvertrag, der auch mündlich abgeschlossen werden kann, muss der 
Lehrvertrag schriftlich sein. Immerhin hat ein Lehrvertrag für Sie erhebliche Folgen (hoffent-
lich vor allem positive). Sie (sowie weitere Beteiligte) werden den Lehrvertrag auch unter-
schreiben müssen (oder noch besser: haben ihn bereits unterschrieben ). 
 
6. Füllen Sie soweit wie möglich für Ihr zukünftige Lehrstelle den Lehrvertrag elektronisch 

aus. Gehen Sie dazu auf berufsbildung.ch > Themen > Lehrvertrag und Bildungsbericht 
> Lehrvertrag > Lehrvertrag als interaktives Formular > Lehrvertrag als PDF-Formular 
oder Lehrvertrag als Word-Formular wählen (direkter Link: http://www.berufsbil-
dung.ch/dyn/1475.aspx oder QR-Code rechts). 

 
7. Füllen Sie den folgenden Lehrvertrag auf den nächsten Seiten aufgrund der folgenden 

Angaben aus: Lehrbetrieb: Arztpraxis Dr. Med. Renato Guggisberg, Grabenweg 3, 3612 
Steffisburg, arzt-g.berg@gmail.com; Lernende: Nora Stoller, am 13.Juli dieses Jahres 
16 Jahre alt geworden, Schlösslistrasse 7, 3700 Spiez, Telefon 033 666 66 66, E-Mail 
norasto@gmail.com, Heimartort Spiez, AHV-Nr. 756.1234.5678.97; gesetzliche Vertre-
tung: Susanne und Stefan Stoller, gleiche Adresse, Berufsbezeichnung: Medizinische 
Praxisassistentin EFZ, 3. Jahre, Probezeit nach Gesetz, Lehrbeginn 1. August des kom-
menden Jahres; Verantwortliche Berufsbildnerin: Yvonne Marti, MPA, geb. 9. Novem-
ber 1989, 3 Angestellte (ohne Lernende), 250 % Stellenprozente; Bruttolohn (nach 
Lehrjahr): CHF 350, 900 und 1300, 13. Monatslohn, Arbeitszeit: 42 Stunden, 5 Arbeits-
tage; Ferien: 1. Lehrjahr 6 Wochen, anschl. gesetzliches Minimum. 

 
8. Was in einen Lehrvertrag hineingehört, ist im Gesetz (Obligationenrecht, genauer 

Art. 344a OR) beschrieben. Schlagen Sie im OR Artikel 344a nach und füllen Sie die fol-
genden Lücken aus. 

a) Abs. 1: Ein Lehrvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der ……………………… 
schriftlichen Form. 

b) Abs. 2: Im Vertrag sind zudem folgende sechs Punkte zu regeln: 
 
1. + 2. ………………… Art und ………………… Dauer der Lehre (beruflichen Bildung) 

3. Lohn 4. Probezeit 

5. Arbeitszeit 6. Ferien 

 
9. Vergleichen Sie das Lehrvertragsformular auf den folgenden zwei Seiten mit den gesetz-

lichen Vorschriften von Art. 344a OR: 

a) Streichen Sie direkt im Lehrvertrag die gesetzlich notwendigen Punkte farbig an. 

b) Beantworten Sie folgende Fragen: 

Welche drei Parteien un-
terschreiben den Vertrag? 

Lehrbetrieb, Lernende Person, Gesetzliche 
Vertretung (Eltern) 

Wer genehmigt den Lehr-
vertrag 

Kantonale Behörde (Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt MBA) 

Welche Punkte sind zu-
sätzlich zu den gesetzli-
chen notwendigen im 
Lehrvertrag auch noch 
geregelt? Nennen Sie vier 
Ihnen wichtige Punkte. 

Angaben zu Lehrbetrieb (Adresse, Berufsbildner, 
Anzahl Fachleute), Angaben zu lernender Person 
(Adresse, AHV-Nr.) und gesetzlicher Vertreter, 
schulische Bildung und überbetriebliche Kurse, 
berufsnotwendige Anschaffungen, 
Sozialversicherungen usw. 



Noss Schulzentrum  Institutionenkunde 
Abteilung BWA Lehrvertrag und Arbeitsrecht 

© BAS/FRC/GEM Institutionenkunde_Teil 03_Lehrvertrag und Arbeitsrecht_v17-18_BAS 17-10-30 Seite 5 

 

x 

Arztpraxis Dr. Renato Guggisberg 

Grabenweg 3 

3612 Steffisburg 

033 444 44 44 

arzt-g.berg 
@gmail.com 

Stoller Nora 13.07.01 

x 

x 

Schlösslistrasse 7 

3700 Spiez 

033 666 66 66 norasto@gmail.com 756.1234.5678.97 

Spiez BE CH 

Stoller Susanne 

Schlösslistrasse 7 

3700 Spiez 
x 

x 

033 666 66 66 

Stoller Stefan 

Schlösslistrasse 7 

3700 Spiez 033 666 66 66 

Medizinische Praxisasstentin EFZ 

01.08.18 31.07.21 3 

Marti Yvonne 

MPA 09.11.89 

3 250 

be-med, Spiez x 

x 

x 

x x x x 

Art und 
Dauer der 
Lehre 

Probezeit 
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350.- 1300.- 

900.- 

x 

x 

x 

x 

5 

6 5 5 

x 

42 

50 

x 

50 

3 Steffisburg 15.09.16 

x 

Stoller Nora 

Arztpraxis Dr. Renato Guggisberg 

Lohn 

Arbeitszeit 

Ferien 
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Was, wenn es in der Lehre nicht läuft? – Fälle aus der Lehrpraxis 
Um sich wenigstens gedanklich auf den Lehrbeginn vorzubereiten, hört sich Nora in ihrem 
Freundeskreis um, welche Erfahrungen ihre älteren Kolleginnen und Kollegen gemacht ha-
ben, die schon in der Lehre sind. Was sie dabei erfährt, macht ihr nicht gerade Mut. 
 
Auftrag: Lösen Sie folgende Fälle in zwei Teilen: 

1. Teil (meine Antwort): Lesen Sie die 
folgenden Fälle und überlegen Sie sich, 
wem Sie Recht geben würden. Beantwor-
ten sie die Fragen ohne Unterlagen und 
Gesetz, sondern mit Ihrem gesunden 
Menschenverstand. Begründen Sie Ihren 
Entscheid in Stichworten. 

2. Teil (tatsächliche Antwort, später!): 
Wir haben die Bestimmungen zum Lehr-
vertrag kennen gelernt. Welche Artikel 
aus welchem Gesetz geben eine Antwort? 
Wie ist die Rechtslage? Wie beurteilen 
Sie die Fälle heute? Nehmen Sie dazu die 
Gesetzestexte zu Hilfe. 

 
a) Franz lernt Informatiker EFZ im 2. Lehrjahr. Oft kommt er zu spät oder angetrunken zur 

Arbeit. Mit seinen Kollegen versteht er sich gut. Jedoch erledigt er nur gerade die allernö-
tigsten Arbeiten. Der Lehrmeister hat ihn deswegen mehrmals verwarnt und auch mit den 
Eltern gesprochen. Ohne Erfolg. Vor zwei Tagen wird Franz fristlos entlassen worden, als 
er wieder einmal zu spät zur Arbeit bekommt. Ist der Lehrmeister dazu berechtigt? 

Meine Antwort (1. Teil): 

 
Tatsächliche Antwort (2. Teil): 

Ja, da mehrmals verwarnt, OR 346 
Abs. 2 b, OR 337 

 
b) Von der KV-Lehrtochter Claudia im 1. Lehrjahr wird verlangt, dass sie täglich eine Stunde 

länger arbeitet, als im Lehrvertrag vereinbart wurde. Muss Claudia das akzeptieren? 
Meine Antwort (1. Teil): 

 
Tatsächliche Antwort (2. Teil): 
Ja, mind. 16 Jahre alt, aber nur 
ausnahmsweise, notwendig, zumutbar, 
leistbar, OR 321c, ArG 12, ArGV5 17 

 
c) „Endlich hinaus aus der Schulbank!“ Giorgio konnte seinen letzten Schultag kaum erwar-

ten. Doch jetzt nach zwei Monaten in seiner Lehre zum Automobil-Fachmann EFZ ist er 
enttäuscht: Die Arbeit ist eintöniger, als er es sich vorgestellt hat. Zwischendurch muss er 
sogar an der Tankstelle aushelfen oder die Werkstatt streichen. Ist dies erlaubt? 

Meine Antwort (1. Teil): 

 
Tatsächliche Antwort (2. Teil): 

Berufsfremde Arbeiten dürfen nicht zur 
Routine werden OR 345a Abs. 4 

 
d) Yvonne ist seit diesem August in der Lehre zur Coiffeurin EFZ. Sie findet es etwas selt-

sam, dass sie den Tag an der Berufsfachschule im Lehrbetrieb nacharbeiten muss. Ihr 
Berufsbildner sagt ihr, er sei nur verpflichtet ihr die Arbeitszeit zu bezahlen, die sie im Be-
trieb arbeitet. Ist Yvonne verpflichtet die Stunden in der Berufsfachschule nachzuholen? 

Meine Antwort (1. Teil): 

 
Tatsächliche Antwort (2. Teil): 

Besuch der Berufsfachschule gilt als 
Arbeitszeit 

 
e) Daniela lernt MPA im 3. Lehrjahr. Sie verdient monatlich CHF 1'000.–, während die Mit-

schülerinnen jedoch CHF 1'300.– oder mehr verdienen. Kann sie mehr Lohn verlangen? 
Antwort 1. Teil: 
 

Tatsächliche Antwort (2. Teil): 

Nur Richtlinien, Empfehlungen (ev. 
GAV) also: informieren (z.B. 
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrlingslohn) 
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Was ist ein Lehrvertrag und was ist dabei zu beachten? 
Beim Lehrvertrag handelt es sich um eine besondere Form eines Arbeitsvertrages. Gemäss 
Art. 344 OR haben der Arbeitgeber (Lehrmeister bzw. neu Berufsbildner) und die lernende 
Person folgende Hauptpflichten. Aufgabe: Vervollständigen Sie die Pflichten. 

1. Arbeitgeber 
(Lehrmeister) 

Lernende Person für eine bestimmte Berufstätigkeit… 
fachgemäss zu (auszu)bilden 
……………………………………………………………………………… 

2. Lernende Per-
son 

Zu diesem Zweck… 
Arbeit im Dienst des Arbeitgebers leisten 
……………………………………………………………………………… 

 
Der Lehrvertrag ist somit eine Kombination zwischen 

Ausbildung(svertrag) Arbeit(svertrag) 
1. ………………………………………………... und 2. ……………………………………………… 

Gesetzliche Grundlagen 

Beim Lehrvertrag gilt eine Vielzahl von Gesetzesvorschriften einerseits für das Arbeitsver-
hältnis als auch für die Berufslehre als Ganzes. Aufgabe: Nennen Sie zu den folgenden Ge-
setzen die vollständige Bezeichnung. 

1  BV Bundesverfassung BV 63: Grundsatzartikel zur Berufslehre 

2  OR Obligationenrecht 
Bestimmungen zum Arbeitsvertrag allgemein 
(OR Art. 319 ff.) bzw. zum Lehrvertrag im Speziel-
len (OR 344–346a) 

2  ArG Arbeitsgesetz 
Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit des Ar-
beitnehmers 

2  BBG Berufsbildungsgesetz Bestimmungen zur Berufslehre 

3  BBV Berufsbildungsverordnung Präzisierungen zum BBG3 

Abschluss des Lehrvertrags 

Anders als ein „normaler“ Arbeitsvertrag, welcher mündlich gültig ist, muss der Lehrvertrag 
schriftlich abgeschlossen werden. Beim Lehrvertrag unterschreiben der Arbeitgeber (Berufs-
bildner) sowie die lernende Person. Ist diese noch nicht volljährig, wird der Vertrag vom ge-
setzlichen Vertreter (i.d.R. den Eltern) mitunterschrieben. Schlussendlich muss der Lehrver-
trag dem kantonalen Amt für Berufsbildung (Kanton Bern: Mittelschul- und Berufsbildungsamt) 
zur Genehmigung eingereicht werden. 

Besondere Pflichten der lernenden Person (OR Art. 344, 345 und 345a) 

OR 344 Arbeit im Dienste des Lehrmeisters leisten 

OR 345 Alles tun, um das Lehrziel zu erreichen 

OR 345a Abs. 2 
Besuch der Berufsfachschule und der überbetrieblichen Kurse 

Teilnahme an den Lehrabschlussprüfungen 

                                                
3 Für jede einzelne Berufslehre gibt es eine Bildungsverordnung (Bivo) des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Inno-
vation SBFI. Ein Berufsverzeichnis finden Sie im Internet unter: www.sbfi.admin.ch > SBFI Berufsverzeichnis. 
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Besondere Pflichten des Arbeitgebers (OR Art. 344 und 345a) 

OR 344 Lernende Person fachgemäss ausbilden 

OR 345a Abs. 2 
Lernender Person ohne Lohnabzug frei geben für Berufsfachschule, 
überbetriebliche Kurse und Lehrabschlussprüfungen 

OR 345a Abs. 3 
Lernender Person bis 20. Altersjahr wenigstens 5 Wochen Ferien 
gewähren 

OR 345a Abs. 4 
Lernende nur für Arbeiten heranziehen, die mit dem zu erlernenden 
Beruf im Zusammenhang stehen 

OR 346a Ende der Lehre ein Lehrzeugnis ausstellen 

Allgemeine Pflichten 

Neben den besonderen Pflichten zum Lehrvertrag gibt es Pflichten, die für alle Arbeitsverhält-
nisse gelten (also nicht nur für Lernende). 

Pflichten Arbeitnehmer Pflichten Arbeitgeber 

OR 321: Persönliche Arbeitspflicht 
 (Hauptpflicht) 

 
OR 322: ……………………… Lohn (Haupt-

pflicht) 

OR 321a: Sorgfalts- und Treupflicht 
OR 324a: Lohn bei Verhinderung des Arbeit-

nehmers 

OR 321b: Rechenschafts- und Herausgabe-
pflicht 

OR 327: Arbeitsgeräte und Material 

OR 321c: Überstundenarbeit OR 328: Schutz der Persönlichkeit 

OR 321d: Befolgen von Anordnungen und 
Weisungen 

OR 329: Freizeit 

OR 321e: Haftung des Arbeitnehmers 
 (Haftpflicht) 

OR 329a: Ferien (5/4 Wochen) 

 
OR 329e: Urlaub für ausserschulische 

Jugendarbeit 

 OR 330a: Arbeitszeugnis 

Arbeits- und Ruhezeiten 

Das Arbeitsgesetz (ArG) regelt recht genau die Arbeits- und Ruhezeiten. 

Wöchentliche Höchstarbeitszeit (ArG 9) 45 bzw. 50 Stunden 

Pausen (ArG 15): Täglich Arbeitszeit… 
 mehr als fünfeinhalb Stunden 

Eine Viertelstunde 

 mehr als sieben Stunden Eine halbe Stunde 

 mehr als neun Stunden Eine Stunde 

Tägliche Ruhezeit (ArG 15a) Mind. 11 aufeinanderfolgende Stunden 
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Jugendschutz 

Bei Jugendlichen (unter 18) gelten noch besondere Schutzvorschriften: 

Mindestalter (ArG 30) 15 Jahre 

Arbeitszeit (ArG 31 Abs. 1) Nicht länger als andere Mitarbeiter 

Tagesarbeit 
(ArG 31 Abs. 2, ArGV 5 Art. 16) 

Innerhalb 12 Stunden 

Abendarbeit (ArG 31 Abs. 2) 
 bis 16 Jahre 

Bis 20 Uhr 

 bis 18 Jahre Bis 22 Uhr 

Überzeitarbeit 
(ArG 31 Abs. 3, ArGV 5 Art. 17) 

Erst ab 16 erlaubt 

Nacht- und Sonntagsarbeit 
(ArG 31 Abs. 4, ArGV 5, Art. 12–14) 

Nein. Ausnahmen nur, wenn es berufsbedingt 
ist 

Überstunden 

In Ausnahmefällen kann der Arbeitgeber Überstunden anordnen (Lehrlinge unter 16 Jahren 
dürfen nicht zu Überstunden angehalten werden, Art. 31 Abs. 3 ArG); beispielsweise dann, 
wenn ein Auftrag unbedingt innerhalb einer bestimmten Frist erledigt werden muss oder (vo-
rübergehend) extrem viel Arbeit anfällt. An die Überstunden sind gemäss Art. 321c Abs. 1 
OR drei Bedingungen geknüpft: Überstunden müssen notwendig sein, für den Arbeitnehmer 
zumutbar und er vermag sie auch zu leisten (physisch und psychisch). Überstunden sind 
eine Ausnahme und dürfen nicht zum Normalfall werden. Genauso wie die anderen Arbeit-
nehmer muss auch der Lehrling diese Überstunden leisten, wobei er einen Lohnzuschlag 
von 25 % zugute hat oder die Mehrarbeit zeitlich kompensieren kann.  

Ferien 

Bis 20. Altersjahr 5 Wochen 

Ab 20. Altersjahr 4 Wochen 

Freifächer 

Bis zu einem halben Tag pro Woche kann der Lehrling während der Arbeitszeit ohne Lohn-
abzug Freifächer besuchen, sofern er in Betrieb und Schule seine Leistungen erbringt. Ver-
zichtserklärungen sind ungültig. Der Lehrling muss allerdings genügende bis gute Leistungen 
im Betrieb und in der Schule erbringen. 

Lohn 

Die Lehrlingslöhne sind sehr unterschiedlich, oft schon innerhalb derselben Berufsschul-
klasse. Zwar geben die meisten Berufsverbände Richtlinien heraus; aber eben, das sind 
bloss Empfehlungen … 

Beendigung der Lehre 

Beim Lehrvertrag handelt es sich um einen befristeten Vertrag. Das genaue Eintrittsdatum so-
wie das genaue Enddatum der Lehre sind im Lehrvertrag festgehalten. Daher endet der Ver-
trag ohne Kündigung mit dem vereinbarten Termin. 
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Beendigung während der Probezeit 

Aufgabe: Suchen Sie im Gesetz den zutreffenden Gesetzesartikel. 

Falls nichts Anderes im Lehrvertrag vereinbart wurde, gilt eine Probe-
zeit von drei Monaten. Die Probezeit darf durch schriftliche Vereinba-
rung geändert werden, aber nicht weniger als einen Monat betragen. 

OR 344a Abs. 3 

Auf begründetes Gesuch hin kann das Amt für Berufsbildung einer Ver-
längerung der Probezeit auf sechs Monate zustimmen. 

OR 344a Abs. 4 

Das Lehrverhältnis kann während der Probezeit jederzeit mit einer Frist 
von sieben Tagen aufgelöst werden. 

OR Art. 346 

Auflösung der Lehre 

Berufsbildner und lernende Person können den Lehrvertrag während der Lehre jederzeit in 
gegenseitigem Einverständnis auflösen. Gemäss Art. 346 OR haben jedoch sowohl der Ar-
beitgeber als auch die lernende Person das Recht, den Lehrvertrag vorzeitig einseitig aufzulö-
sen, wenn wichtige Gründe (vgl. auch OR Art. 337) vorliegen. 
 
Gründe, welche die lernende Person zur Kündigung berechtigen: 
 Der Arbeitgeber kann keine Garantie für eine erfolgreiche Ausbildung bieten; 
 Mangel an Arbeit; 
 dem Berufsbildner mangelt es an beruflichen oder persönlichen Fähigkeiten (schikanie-

render Führungsstil, Tätlichkeiten); 
 der Arbeitgeber kann den Lohn nicht mehr bezahlen (Art. 337a OR). 
 
Gründe, die den Arbeitgeber zur Kündigung berechtigen: 
 die lernende Person ist der Lehre körperlich oder geistig nicht gewachsen (z.B. Maurer-

lehrling mit Rückenbeschwerden oder kaufmännische Lernende, die von der Ausbildung 
überfordert ist); 

 die lernende Person ist gesundheitlich oder sittlich gefährdet (z.B. Kochlehrling mit Le-
bensmittelallergie); 

 aus wichtigen Gründen ist die Fortsetzung der Lehre nicht mehr zumutbar. Dies ist der 
Fall, wenn z.B. die lernende Person einen Diebstahl begeht, lügt oder betrügt. Disziplinlo-
sigkeit oder Faulheit gelten jedoch erst nach mehrmaligen Verwarnungen als wichtige 
Gründe für eine fristlose Kündigung. 

Vertiefung: Lesen Sie auch die Fälle im folgenden Beobachter-Artikel: „Frist-
lose Kündigung, Raus – aber sofort“ (Link: http://www.beobachter.ch/arbeit-bil-
dung/arbeitsrecht/artikel/fristlose-kuendigung_raus-aber-sofort/ oder QR-
Code)  

Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach der Lehre 

Wenn nach der Lehre eine unbefristete Arbeitsstelle angenommen wird, gelten gemäss 
Art. 335c OR unterschiedliche Kündigungsfristen: 

Im 1. Dienstjahr Im 2. bis 9. Dienstjahr Ab 10. Dienstjahr 

1 Monat    2 Monate    3 Monate    

 
Wie bei der Lehre ist das Arbeitsverhältnis während der Probezeit innerhalb von 7 Tagen 
kündbar. Die Probezeit darf aber maximal 3 Monate betragen (Art. 335b OR). 
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Konflikte mit dem Berufsbildner 

Konflikte mit dem Berufsbildner sind auch im besten Betrieb nicht ausgeschlossen. Beachten 
Sie dabei folgende Punkte: 

 Üben Sie Selbstkritik: Was mache vielleicht ich selber falsch? Suchen Sie aber nicht den 
Fehler zu sehr bei sich, wenn Sie eh schon zu übergrosser Unsicherheit und Selbstkritik 
neigen. Beachten Sie hier, dass der Fehler selten nur bei einer Person liegt. 

 Sprechen Sie mit Ihren Eltern oder sonst einer Vertrauensperson über Ihre Probleme. Sie 
können darauf bestehen, dass Ihre Eltern beim Gespräch dabei sind. 

 Wenden Sie sich an Ihren Klassenlehrer. Nutzen Sie Hilfsangebot an Ihrer Berufsfach-
schule. 

 Falls gesundheitliche Probleme auftreten (Kopfweh, Schlaflosigkeit u.a.), sprechen Sie 
mit Ihrem Hausarzt. 

 Suchen Sei das Gespräch mit Ihrem Chef. Halten Sie dabei immer die Hierarchie ein: 
Reden Sie zuerst mit Ihrem direkten Vorgesetzten, bevor Sie an die nächsthöhere Stelle 
gelangen. 

 Bereiten Sie sich auf das Gespräch mit dem Berufsbildner vor: Halten Sie schriftlich fest, 
was Sie stört. Führen Sie ein Tagebuch, indem Sie die Vorfälle schriftlich festhalten. 

 Versuchen Sie im Gespräch mit dem Berufsbildner sachlich zu bleiben. Machen Sie sich 
während des Gesprächs Notizen. 

 Wenn das Gespräch nichts fruchtet, nehmen Sie Kontakt mit der Lehraufsichtskommis-
sion oder dem Kantonalen Berufsbildungsamt auf. 

Vertiefung: Lesen Sie auch folgenden Beobachter-Artikel: „Lehrlinge Frust in 
der Lehre – was tun?“ (Link: http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/lehre-stu-
dium/artikel/lehrlinge_frust-in-der-lehre-was-tun/ oder QR-Code) 

 

Mobbing/sexuelle Belästigung 

Das Gesetz (Art. 328 OR) regelt diesen Fall ganz klar: Bei Mobbing oder sexueller Belästi-
gung muss der Arbeitgeber sofort eingreifen und Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer 
schützen. Beachten Sie aber auch hier: Nicht alles, was nach Mobbing aussieht, ist es auch. 
Und nicht jeder Zwischenfall ist so harmlos, wie er vermeintlich scheint. Falls Sie sich nicht 
sicher sind, ob Mobbing stattfindet, beantworten Sie folgenden Fragebogen4: 

Kleidung 

Was ist im Büro erlaubt, was nicht? Gehen Sie dazu auf folgende Seiten und beantworten 
Sie die Frage, was bei der Arbeit erlaubt ist und was nicht. 

Vinci Personal: „Dresscode im Sommer“ (Link: http://www.vinciperso-
nal.ch/news/sommer-dresscode-im-buero-kennen-sie-die-absoluten-no-gos/ o-
der QR-Code) 

 

 

Beobachter: „Dresscode – Angemessen angezogen zur Arbeit“ (Link: 
http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/arbeitgeber/artikel/dresscode_ange-
messen-angezogen-zur-arbeit/ oder QR-Code) 

  

                                                
4 Quelle: Mobbing Beratungsstelle Zürich, www.mobbing-beratungsstelle.ch 
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Lehrvertragsauflösungen5 

 
 

Mehr als ein Fünftel aller Lehrverträge im Kanton Bern wird vorzeitig aufgelöst. Eine Studie 
der Erziehungsdirektion hat die Ursachen und die Konsequenzen für Lernende und Betriebe 
untersucht. 
Die Auflösungsquote ist seit 1995 stabil, jedoch höher als bisher angenommen. Besonders 
betroffen sind Jugendliche in Ausbildungen mit tiefem Anforderungsniveau sowie ausländi-
sche Jugendliche. In einzelnen Lehrberufen, so z.B. im Detailhandel, den Coiffeuren, und 
Köchen oder den Maurern liegt die Quote über 30 %. 
 
Aufgabe: Nennen Sie anhand der Grafik die wichtigsten Gründe für die Vertragsauflösung 
von Seiten … 
 

a) … Berufsbildnerinnen und –berufsbildner: 

1. Schlechte schulische Leistungen (56 %), 2. zu wenig angestrengt in der 
Schule (50 %), 3. schlechte Leistung im Betrieb (48 %)    

 
b) Lernende 

1. Schlechte schulische Leistungen (39 %), 2. Konflikte Lernender/ - 
Berufsbildner/in (30 %), 3. Mangelnde Vorkenntnisse über Betrieb (28 %)    

 
Fehler! Linkreferenz ungültig. 
 
Fehler! Linkreferenz ungültig. 
 
 
  

                                                
5 Aus: e-ducation August 2006 
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Kontrollfragen und Übungen 
Beantworten Sie die folgenden Fragen auf dieser und der nächsten Seite. 
 
1. Erklären Sie den Begriff „Lehrvertrag“. 

Befristeter Einzelarbeitsvertrag + Ausbildungsvertrag zwischen einem Lehrbetrieb 
und einem Lehrling    

 
2. Welche formalen Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Lehrvertrag gültig ist? 

Schriftlich, Unterschriften lernende Person, Arbeitgeber, gesetzliche Vertreter und 
Genehmigung Kantonales Amt für Berufsbildung    

 
3. Was muss im Lehrvertrag obligatorisch geregelt sein? 

Berufsbezeichnung (Art), exakte Dauer der Berufsbildung im Betrieb, Lohn, 
Probezeit, wöchentliche Arbeitszeit, Ferien    

 
4. Wie heisst das Gesetz, in welchem die wesentlichen Regeln zur Berufslehre geregelt 

sind? 

Berufsbildungsgesetz BBG    

 
5. In welchen Gesetzen findet man rechtliche Bestimmungen über den Lehrvertrag? 

 X Obligationenrecht (OR)  X Berufsbildungsgesetz (BBG) 

 Zivilgesetzbuch (ZGB)  Jugendgesetz (JG) 

 Kantonales Steuergesetz (KS)  X Arbeitsgesetz (ArG) 

 Unfallversicherungsgesetz (UVG)  X Berufsbildungsverordnung (BBV) 

 
6. Richtig oder falsch? 

Aussage richtig falsch 

Das Bundesgesetz über die Berufsbildung ist eine unverbind-
liche Anleitung für das Lehrverhältnis. 

  X 

Die Pflichten und Rechte des Lehrlings sind ausschliesslich 
im Lehrvertrag festgehalten. 

  X 

 
7. Wer ist zuständig für die grundsätzliche Regelung der Berufsbildung? 

 X Der Bund  Die Kantone (Berufsbildungsamt) 

 Die Berufsverbände  Arbeitgeber/Berufsbildner 

 
8. Wer ist zuständig für die Überwachung der Berufsbildung? 

 Der Bund  X Die Kantone (Berufsbildungsamt) 

 Die Berufsverbände  Arbeitgeber/Berufsbildner 
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9. Nennen Sie die vier Regeln, die nach Gesetz zwingend im Lehrvertrag vereinbart werden 
müssen. 

Art und Dauer der Lehre    Lohn    

Probezeit    Arbeitszeit, Ferien    

 
10. Nennen Sie zwei Regeln, die noch zusätzlich im Lehrvertrag vereinbart werden kön-

nen/sollten. 

Berufsnotwendige Anschaffungen, 
Übernahme der Kosten 

Berufsfachschule, überbetriebliche 
Kurse, Unfallversicherung usw.    

 
11. Wer ist wofür verantwortlich? 

A) Lernende Person B) Berufsbildner 
C) Berufsfachschule D) Kantonales Amt für Berufsbildung 

Tätigkeit A) B) C) D) 

Genehmigt, begleitet und überwacht die Lehrverträge     X 

Hat alles zu tun, um das Lehrziel zu erreichen.  X    

Ist für den Unterricht zuständig.    X  

Bestimmt den Zeitpunkt der Ferien.   X   

 
12. Nennen Sie die Hauptpflichten sowie je zwei weitere Pflichten von Berufsbildner und ler-

nender Person. 

Parteien Berufsbildner Lernende Person 

Hauptpflichten Fachgemäss ausbilden 
Arbeit im Dienste des 
Arbeitgebers leisten 

Weitere Pflichten 

Lohn bezahlen, frei geben für 
Berufsfachschule… 

Alles tun, um das Lernziel zu 
erreichen 

Material und Geräte zur 
Verfügung stellen usw. 

Berufsfachschule besuchen 
usw. 

 
13. Wie endet ein Lehrvertrag? 

durch Zeitablauf oder durch Kündigung    

 
14. Kreuzen Sie an, welches Wort den folgenden Satz vervollständigt: Beim Lehrvertrag han-

delt es sich um einen … Vertrag. 

 X   befristeten    unbefristeten    unbezahlten 

 
15. Wie lange dauert die Probezeit? 

(1–) 3 Monate, kann verlängert werden auf 6 Monate (Bewilligung kantonales Amt)    
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16. Wie lange dauert die Kündigungsfrist während der Probezeit? 

7 Tage    

 
17. Was sind die Gründe, einen Lehrvertrag aufzulösen? 

Gründe, die Berufsbildner 
zur Kündigung berechtigen 

Körperlich oder geistig 
nicht geeignet 

gesundheitlich gefährdet, 
Diebstahl, Lügen usw. 

Gründe, die den Lernenden 
zur Kündigung berechtigen 

Keine gute Ausbildung, zu 
wenig Erfahrung Berufsb. 

Mangel an Arbeit, 
Tätlichkeiten usw. 

 
18. Wie sind die Überstunden geregelt? 

in Ausnahmefällen (notwendig, zumutbar und leistbar), 25 % Lohnzuschlag oder 
zeitlich kompensieren, Jugendliche erst ab 16 Jahren    

 
19. Wie sind Ferien geregelt? 

bis 20 Jahren 5 Wochen pro Jahr, anschliessend 4 Wochen    

 
20. Sind die folgenden Aussagen zur Probezeit richtig oder falsch? 

Aussage richtig falsch 

Die Probezeit kann vom Lehrmeister ohne weiteres bis auf 
sechs Monate verlängert werden 

  X 

Während der Probezeit kann der Lehrvertrag mit sieben Ta-
gen Kündigungsfrist jederzeit aufgelöst werden 

 X  

Wenn nichts vereinbart ist, gilt beim Lehrvertrag eine Probe-
zeit von einem Monat. 

  X 

 
21. Welche Punkte sind im Lehrvertrag geregelt? 

 X Probezeit  Pflichten der lernenden Person 

 X Lehrlingslohn  X Ferien 

 Weiterbeschäftigung nach Lehrab-
schluss 

 X Unfallversicherung 

 
22. Wer darf über den Lehrlingslohn verfügen? 

 X Lernende Person  Arbeitgeber/Lehrmeister/Berufsbildner 

 Gesetzlicher Vertreter (Eltern)  Berufsfachschule 

 
23. Unter welchen besonderen Umständen ist Nachtarbeit für einen Lehrling zulässig? 

16 Jahre alt, Beschäftigung in der Nacht unentbehrlich (Bäcker, Medizin, Service, 
Küche, Betriebsstörung usw.), Bewilligung Behörde ArG 31 Abs. 4  ArGV 5 Art. 
12    
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24. Wer hat welche Pflichten? 

Aussage 
Lernende 
Person 

Arbeitgeber/ 
Lehrmeister 

Alles tun, um das Lehrziel zu erreichen  X  

Lohn zahlen   X 

Arbeit im Dienste des Arbeitgebers leisten  X  

Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse besuchen  X  

Gegen Lohn frei geben, um Berufsfachschule zu besu-
chen 

  X 

 
 
 

Vertiefung: Ergänzende Fälle zu Lehrvertrag und Arbeitsrecht 
Lösen Sie die folgenden Fälle mit Hilfe des Gesetzes. Begründen Sie Ihre Antworten und ge-
ben Sie – sofern möglich – Gesetz und Artikel an. 
 
a) Antonella hat soeben die Lehre als Coiffeurin angetreten. Ihr gefällt die Arbeitsstelle sehr 

gut. Am Montag geht sie in die Berufsschule. Vom Dienstag bis Freitag arbeitet sie von 
07.30 bis 19.30 Uhr inklusive einer Mittagspause von 1½ Stunden Dauer. Am Samstag 
arbeitet sie bis 17.30 Uhr. Am Donnerstag nach dem Abendverkauf kann sie das Ge-
schäft erst um 21.30 Uhr verlassen. Als Gegenleistung gewährt ihr der Chef eine zwei-
stündige Mittagspause. Ist das in Ordnung? Begründen Sie Ihre Antwort. 

1. Tägliche Arbeitszeit: 10,5 Stunden  nicht eingehalten (ArG 31) 
2. Wöchentliche Arbeitszeit (ArG 9): Montag 8 Stunden Berufsschule (=Arbeitszeit), 
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10,5 Stunden Arbeit, Donnerstag 12 Stunden, 
Samstag 8,5 Stunden  total 60 Stunden Arbeitszeit  Wöchentliche Arbeitszeit 
von max. 50 Stunden überschritten 
3. Tägliche Ruhezeit (ArG. 15a): Donnerstag–Freitag Ruhezeit nicht eingehalten    

 
b) Patrick hat mit Freude seine Kaufmännische Lehre begonnen. Nach einigen Wochen 

muss er jedoch feststellen, dass die Arbeit, die er zu erledigen hat, nicht seinen Vorstel-
lungen entspricht. Seit Beginn muss er Arbeiten wie Botendienste, einfache Kopierauf-
träge, Znüni für seine Kollegen holen, Boden wischen, Abfalleimer entleeren usw. erledi-
gen. Am Abend muss er jeweils nach Büroschluss noch länger bleiben, da er mithelfen 
muss, die Büroräumlichkeiten zu reinigen. Ein Arbeitsplatz mit Computer steht Patrick 
nicht zur Verfügung, da die Lehrfirma mit grossen Platzproblemen zu kämpfen hat. Nach-
dem Patrick seinen Lehrmeister auf seine Arbeiten angesprochen hat, entgegnet ihm der 
Lehrmeister, dass er ihm noch keine komplizierten Arbeiten zuweisen könne, da Patrick 
noch über zu wenig Grundkenntnisse verfüge. Muss Patrick das akzeptieren? 

OR 345a Abs. 4: Zulässig sind: Botendienste, Kopieraufträge, Znüni. Nicht 
zulässig: Reinigungsarbeiten 
OR 345a Abs. 1: Arbeitgeber muss Lernenden ausbilden, d.h. Arbeiten geben, die 
Lernenden bei der Ausbildung helfen 
OR 327: Arbeitgeber muss Arbeitsplatz/Computer zur Verfügung stellen    
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c) Sandro hat in seiner Lehre einen schlechten Start erwischt. Von Beginn an hatte er Mühe 
mit den Arbeiten, die ihm aufgetragen werden: Einfache Arbeitsabläufe wie Archivieren, 
Telefonbeantworter ein- oder ausschalten usw. erledigt er ungenügend oder vergisst ein-
fach, sie zu erledigen. Am Montag fühlt er sich schlapp und müde, nachdem er jeweils 
die Wochenenden an irgendwelchen Partys durchgefeiert hat. Der Lehrmeister wirft ihm 
deshalb vor, dass er deshalb auch immer unkonzentriert sei. Seit die Freundin mit ihm 
Schluss gemacht hat, geht es Sandro noch schlechter. Er sucht immer mehr den Rück-
halt im Kiffen. Deshalb hat er sich schon ein paar Mal verschlafen. Als Sandro wieder 
einmal zu spät zur Arbeit kommt, kündigt ihm der Lehrmeister fristlos. Darf der Lehrmeis-
ter Sandro kündigen? 

Fristlose Kündigung (OR 337): Gründe gegeben, vorher aber Verwarnung 
Vorzeitige Auflösung (OR 346 II b.): Lernender gesundheitlich gefährdet 
 
Verletzte Pflichten: Sorgfaltspflicht (OR 321a), Befolgung von Anordnungen (OR 
321d)    

 
d) In Ihrer Freizeit hilft Jeanine jeweils am Mittwochnachmittag bei einem Kollegen ihres Va-

ters in dessen Firma, einer kleinen Bauunternehmung, aus. Sie übernimmt jeweils klei-
nere Handlangerarbeiten wie Material zuliefern, Zvieri holen usw. Als Entgelt zahlt ihr der 
Kollege des Vaters ein kleines Trinkgeld von CHF 5.– pro Nachmittag, das sie auch mit 
Freude entgegennimmt. Eines Tages verletzt sich Jeanine unglücklich, als sie ausrutscht 
und vom Baugerüst fällt. Sie bricht sich das Bein, was umso schlimmer ist, da sie in einer 
Woche die Aufnahmeprüfungen ins Gymnasium abzulegen hätte. Der Kollege von Jeani-
nes Vaters weigert sich, die Unfallkosten zu übernehmen, da sie nicht bei ihm angestellt 
sei. Zudem habe Jeanine nicht genügend aufgepasst. Ist das Vorgehen des Kollegen in 
Ordnung? 

NEIN, hier liegt Arbeitsvertrag vor 
Arbeitsvertrag KANN mündlich abgeschlossen werden (OR 320)  Arbeitgeber hat 
den Arbeitnehmer ZWINGEND gegen Unfall zu versichern    

 
e) Manuela macht eine kaufmännische Lehre als Rezeptionistin in einem Hotel in Grindel-

wald. Sie fühlt sich sehr wohl in ihrem Lehrbetrieb, zumal sie als passionierte Skifahrerin 
beste Möglichkeiten für ihr Hobby vorfindet. Sie stört, dass sie als Lernende nur vier Wo-
chen Ferien hat, wo doch all ihre Kolleginnen fünf Wochen Ferien haben (Manuela ist 
schon etwas älter, nämlich 20 Jahr alt). Als Manuela bei ihrem Lehrmeister anfragt, ob 
sie im Februar zwei Wochen Skiferien machen könnte, sagt ihr der Lehrmeister, dass das 
nicht drin liege, da genau zu dieser Zeit im Hotel am meisten Betrieb herrsche. Manuela 
beschliesst trotzdem, im Februar Ferien zu machen. Wer ist im Recht? 

Ferienanspruch: Ab 20 Jahren 4 Wochen (OR 329a I) 
Lehrmeister bzw. Arbeitgeber bestimmt Zeitpunkt der Ferien (OR 329c II) 
 
Achtung: Wenn Manuela trotzdem Ferien macht, ist dies ein Grund zur fristlosen 
Kündigung!    

 

Institutionenkunde online 
Falls Sie Lust habe, online noch weitere Übungen zu lösen: www-learninga-
pps.org > Suchbegriff «Lehrvertrag», https://learningapps.org/in-
dex.php?s=lehrvertrag  
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Wie es früher war… 

Studieren Sie den Lehrvertrag von 1865 und beantworten Sie die folgenden Fragen. 

 
 
a) Welche der gesetzlichen notwendigen Vertragsbestimmungen (vgl. OR Art. 344a Abs. 2) 

sind in obigem Lehrvertrag zu finden? Unterstreichen Sie die entsprechenden Textstellen 
und schreiben Sie am Rand dazu, um welchen Punkt es sich handelt 

 
b) Welche Bestimmungen sind in einem modernen Lehrvertrag noch zusätzlich zu finden? 

Art der Ausbildung, Ferien, Versicherungen, Probezeit, Berufsschule, 
13. Monatslohn, Berufsbezeichnung, Genehmigung durch das kantonale Amt der 
Berufsbildung, Übernahme der Kosten    

 
c) Welche Punkte des Lehrvertrags muten für Sie heute etwas seltsam an? 

Vertrag mit Vater des Lehrlings abgeschlossen, kein Lohn (Pt, 4), kein eigenes 
Geld führen (Pt. 7), Lehrmeister kontrolliert Zimmer (Pt. 8), kein Besuch von 
Wirtshäusern (Pt. 9), nach Lehre ohne Erlaubnis nicht zu Konkurrenz (Pt. 10)    

Vertragsparteien 

Dauer 

Lohn 

(Arbeitszeiten) 

Unterschriften 
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Wo will ich hin? Wo will ich einmal sein? 
In knapp einem Jahr werden Sie eine Berufslehre oder eine weiterführende Schule 
beginnen. Aber: Wo wollen Sie hin? Was wird nach der Lehre (oder der Schule) kommen? 
Auftrag: Beantworten Sie für sich folgende Fragen. 
 
10. Was ist Ihr Berufswunsch? Führt die geplante Lehre/Schule zu Ihrem Berufsziel? Wenn 

nicht, welche Wege gibt es sonst noch (vgl. die Abbildung unten)? 

 

 
11. Wo werden Sie in fünf, zehn und zwanzig Jahren sein? Stellen Sie sich möglichst farbig 

vor, wo Sie dann stehen werden (beruflich, familiär, persönlich, finanziell). 

In 5 Jahren In 10 Jahren In 20 Jahren 

   

 
12. Was ist Ihr Ziel für dieses Noss-Jahr? Deckt sich dasl mit den Zielen von 1. und 2.? 

 

 
13. Studieren Sie die folgende Abbildung: Wo stehen Sie im Moment? Wo werden Sie in 

einem bzw. zwei Jahren sein? Welcher Weg führt zu Ihrem Ziel von Frage 1.? 
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Bildungswege nach der Volksschule. Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern, http://www.erz.be.ch/erz/de/index/ 
berufsbildung.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/berufsberatung/Broschueren_Bildungsgrafik/Bildungsgrafik-

d.pdf, 11.11.16Neu: 

Statistiken: Wie viele Lehrverhältnisse in welchen Berufen? 

 http://www.berufsbildung.ch/dyn/bin/2777-13558-1-
fakten_zahlen_bb2016_dt__1_.pdf 

Welche Berufe gibt es überhaupt? 

 SBFI Berufsbezeichnis 
http://www.bvz.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=de 

 http://www.bvz.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=de 

Vergleich heute – früher  vgl. nächste Seite 

Was kann ich später mal machen? Welche Möglichkeiten habe ich später mal? 

 www.berufsbildungsplus.ch 

Quelle: http://www.berufsbildung.ch/dyn/bin/2777-13558-1-
fakten_zahlen_bb2016_dt__1_.pdf 
Weiter: 
Vinci Personal, Dresscode im Sommer 
http://www.vincipersonal.ch/news/sommer-dresscode-im-buero-kennen-sie-die-absoluten-no-
gos/ 
 
Beobachter, Fristlose Kündigung 
http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/arbeitsrecht/artikel/fristlose-kuendigung_raus-aber-
sofort/ 
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Arbeitsrecht 
viavia.ch |  

Freie Zeit 

Gesetzliche Grundlage:  

 OR Art. 329 Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit und Mutterschaftsurlaub  

Das OR ist in der Frage der zu gewährenden Freien Zeit für persönliche Angelegenheiten sehr 
knapp formuliert:  
"Dem Arbeitnehmer sind im Übrigen die üblichen freien Stunden und Tage und nach erfolgter 
Kündigung die für das Aufsuchen einer anderen Arbeitsstelle erforderliche Zeit zu gewähren."  
Das Gesetz verweist auf die Üblichkeit. Das wäre die Orts-, Branchen- oder 
Betriebsüblichkeit. Ist die Gewährung nicht im Vertrag oder in einem Gesamtarbeitsvertrag 
geregelt, gelten allgemein übliche Freizeitansprüche: 

Hochzeit des Arbeitnehmers /der Arbeitnehmerin 1-3 Arbeitstage 
Hochzeit naher Verwandter und Bekannter 1/2 - 1 Arbeitstag 
Geburt des eigenen Kindes 1 Arbeitstag 
Tod des Ehegatten, Kindes, Eltern, Schwieger- und Grosseltern, Geschwister 1-3 
Arbeitstage 
Tod naher Verwandten und Bekannten effektive Zeit für die beerdigung, 
max. 1 Arbeitstag 
ärztliche Behandlung nötge Zeit 
Umzug in der gleichen Region 1 Arbeitstag 
Umzug in andere Region 1-2 Arbeitstage 

 


